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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
WliMdem der g:se?«el'tndtn Räthe der helvetischen RîpuZM.

Band Nk. I. àzern/deii 20 Merz t?9Z. (5v Ventvse VN.)

Vollttthunasdlrektorium. Weise der Anfang gemacht, welche fur den Erfolg
cv, 5 ^ .idieses ersten helvetischen National-Festes die glücklich-

Das Vollziehungsdirektorium der eitlen und sten Vorbedeutungen abgeben konnte. Unter untrügli-
imtheUbaren helvetischen Republik,
das gesetzgebende Corps.
Bürger Gesetzgeber!

an

Zufolge dem -ftm Artikel des Gesetzes vom izten
Hcuuionat über die allgemeine Leistung des Bürgerei,
des sollen euch die Berichte der Rcgicrungs - Statthab
ter von dem Hergänge vieler Feycrlichkcit in den vrr.
schicdeuen Kaulvnm durch das Vollziehungs-Hirekto.
rjum mitgetheilt werden.

Wenn diese Mitchcilung bis dahiu noch nicht er.
folgt ist, so waren theils die uverwarteten Ereignisse,
die in mehrern Kantonen die Eidesleistung -.mkcrbrochcn
und verlängert haben, theils die späte Rückkehr der
Alpenhirtcn in die Gebirgsthäler, und dann auch die
uuausiveichliche Langsamkeit einer von jeder Gemeinde
einzuholenden Arbeit an diesem Ausschabe Schuld,
und erst rtzt sieht sich das Volleiehungs-Direktorium
im Staude, über die Vollstreckung jenes Gesetzes euch
eine vollständige Rechenschaft, und mit derselben das
Anzahl - Verzeichnis der helvetischen Staatsbürger,
welche den koustitutionellcu Eid geschworen habm, vor
Augen zu lcgeu.

Nach geschehener Tnordnmig der Feyerlichkeitm,
«nter denen die Eidesleistung vor sich gehen sollte und
die vorzüglich m zweckmäßiger Vorbereitung des Volkes
auf die Wichtigkeit und Würde dieser Handlung be-
standen, war dieselbe größkeutheils im Laufe des Mo-
natö August in nachstehender Anfeivaiiden'olge der'
verschiedenen Kantone vorgenommen und der Bürgereid
an jedem Hauptvrte eines Kantons in die Hände des
Ri-gierungs - Statthalters, an dem Hauptorle der Dt
strikte in die Hände der Unter-Statthalter, und in allen
übrige« Gemeinden in die Hände der Agenten, von
dem lim den Freyheitsbaum versammelten Volk« ab
gelegt.

Den »ten August wurde in dein gestimmten Kan
tUue Schaffhaufen mit der Eidesleistung auf cioe

chcn Aeusserungen einer festen Anhänglichkeit an die
neue Ordnung der Dinge, so wie unter den frohestcn
Hvftningen der Zukunft ward die Feyer desselben so

wohl von der Stadtgemcinde als von den Landgc-
mcindcn mit Würde und Anstand begangen und durch
keine Ereignij entgegengesetzter Art gcstorr. In den
z Distrikten des Kantons haben sechstausend fünf bun-
dcrt sicbenzig uvd sechs cidesfähigc Bürger, und zwar
ohne Ausnahme alle, welche durch das Gesetz dazu
berufen warm, nach Vorschrift desselben geschworen.

Nicht so ungestört noch so allgemein befriedigend
gieng die Eidesleistung am uten August im Kanton
A r g au vor sich. Zwar bewies die Festlichkeit wo-
mit dieselbe in den Stadtgemeindcn abgehalten wurde,
so wie das freudige Zuströmen des Volkes in den
beyden Distrikten Leuzdvrg und Brugg und in dm
mchrcstm Gemeinden der drey übrige» Distrikte, daß
weitaus die größre Anzahl der Burger diese Hand-
mng in ihrem wahren Gesichtspunkte betrachteten, als
dm Ruf des Vatcrlandcs um mit stinen Söhnen
einen feyerlichen und ewigen Bund abzuschließen. Al-
lein den Bemühungen von Ucdeldenkmden war es hin
und wieder gelungen über dm Sinn und die Ver-
psiichtungen des Eides Zweifel und Unruhe zu verdrei-
ten, gegen dm Zweck seiner Abforderung Mißtrauen
zu erwecken und das Volk durch Vorspieglung vor
Rcligionsgcfahren und einer ungewißen Zukunft zu
ängstigen.

Auf diese Weise irre geführt- haben ein Theil der
Gemeinde Gränicken im Distrikte Aarau, die Gemein-
dc Nucd uvd zum Theile auch Gcutenschwyl im
Distrikte Kulm und die Gemeinden Rcitnau und
Ucrkheim im Distrikte Zefiugen die Eidesleistung an-
fangs verweigert» sind aber theils von sich aus in kur-
zem von ihrer Weigerung zurückgekommen, theils auf
dem Wege der Belehrung, dem sichersten um eine

V-.rirrurg wieder gut zu machen, davon zurückgebracht,
mch die Zierlichkeit m dem ganzen Kanrenc am rzic»



k

Herbstmonat vollendet worden. In seinen fünf Distrik-
ten haben demnach dreyzehnlaufend achthundert und
achtzig Bürger geschworen.

Ohne Ausnahm hingegen ward am «sten August
der Bürgerest) im Kanton Bafel nicht allein nut
Ordnung und Anstand fondern auch größtentheils
unter lauten und unverkennbaren Freudebezeugungen
abgelegt. Die Burger eines Kantons, deßen Namen
in der Geschichte unsrer wiedererworbenen Freyheit zum
ruhmvollen Andenken voranstellt, konnten nicht wohl
gleichgültig bleiben, als es um bie feyerlicheVefchwö-
rung derselben zu thun war, haben aus den vier Di-
strikten des Kantons in der vollständigen Anzahl von
zehntausend fünfhundert und vier, theils am Tage der
allgemeinen Eidesleistung theils bey gesetzmäßigen Ab-
wcsenheitsgründen in einem spätern Zeilraum ge-
schworen.

Mit dem ncmlichen Erfolg lief die Eidesleistung
den >6ten August im gekämmten Kanton Zürich ab,
wo die verwirrenden Gerüchte, die hier und dort ab-
sichtlich zu Störung derselben ausgestreut und herum-
getragen wurden, ohne Eindruck und Wirkung blieben.
Vielmehr wetteiferten die mchrsten Gemeinde» unter
sich, um durch das Äussere des Festes die Freude und
Herzlichkeit mit der an diesem Tage dem Vaterland
gehuldigt ward, zu verkünden, wobey auch, wie es

einem Volke geziemt, bey dem die Wohlthätigkeit zur
erblichen Tugend geworden ist, der Armen nicht vcr-
gessen, und von vielen Gemeinden in der Austheilung
der Gaben, die bey dieser Gelegenheit aus dem Gemeind
vermögen statt halte, kein Unterschied zwischen den
Theilhabern dcßelben und andern helvetischen Bürgern
gemacht wurde, zum Beweise, daß sie das Fest der
brüderlichen Gleichheit in der That und Wahrheit zu
feyern verstunden. Von der einmüthigen Eidesleistung
machten allein die Klostergeistlichen zu Rheinau und
eine kleine Anzahl von Bürgern im Distrikte Fehral-
tors, beyde aus Religions-Bcdenklichkeiten eine Aus-
nähme; jedoch haben die erster» auf die ihnen gege-
bene Erläuterung des Eides, denselben am 2;sten Herbst-
monat mir freudiger Bereirmilligkcil abgelegt; die letz-
kern zur Sckte der Wiedertäufer gehörend, hatten
gleich ihren ebenfalls nicht zahlreichen Glaubensgenossen
in den Kantonen Schaffhauftn, Bafel und Bern,
nicbt sowohl gegen das Wesen und den Inhalt des

Ewcs, dem sie vielmehr von Herzen beypflichteten, als
«bee gegen die Beschwörungsformel eingewendet, in-
dem dieselbe ihren RcligionSlehren, die ihnen weder
bey dem Himmel noch bey der Erde zu schwören er-

lauben, znwiedcr sey. So wenig nun sonst das Vollste-
Hungs-Dircklorinm irgend eine Abweichung von der
gesetzmäßigen Vorschrift des Eides gestartete, so hat
»aßelbe dennoch dieser Religivns-Parthey statt eines

förmlichen Schwnrs jene Verpflichtungen blos anzu-
geloben ayS dem Grunde bewilliget, weil es jedem
Glaubensgenossen frey stehen muß, die feyerliche Vcr-
heissung, die das Gesetz von ihm fodert, in sofern
der Gegenstand derselben" der nemliche bleibt, auf eine
seinen öffentlich bekannten Reiigionslehren angemes-
jene Weist auszudrücken.

Mit Inbegriff dieser geringen Anzahl non anfänglich
weigernden haben in den fünfzehn Distrikten des Kan-
tonS fünf und vierzigtaustnd, siebenhundert und sie-
denzehn eivesfähige Surger geschworen.

Der röte August war auch der für den Kanton
Solothurn bestimmte, aber in einem beträchtlichen
Theile desselben nicht gcfeyerte Schwörcag. Ein kauin
von selbst eutsiandencs, sondern durch verführerische
Eingedungen erwecktes Mißtrauen in die neue Ordnung
der Dinge und ängstliche Bewrgmß von Vchmälerung
oer Gewiffensireyheit so wie von verschiedenen seiner
Unabhängigkeit gefährlichen Folgen des Eides, halte
einen Theil des Volkes, besonders in den ehemals von
fränkischen Priestern bewohnten Gegenden irre geführt,
und bey einigen Zogerung und anfängliches AuSwei-
eben des Eidschwnrcs, bey andern ausdrückliche Wi-
Versetzung gegen denselben verursacht. Namentlich war
dies der Fall bey den Gemeinden Gren den, Bttlach,
Velzack, Al'.rey, CommiSwv! und Aiedholz imD-sink-e
Solothurn, bey einem Theil der Gemeinde Biberist,
und dey den gesanimten Gemeinden Sudingen, Lu-
terbach, Acschi, Bolken, Scein, Burg, und vor
allen andern zu Destiiigen im Distrikte Biberist, bey
dem größten Theile der Gemeinden Ramiswyl und
Nimliswvl, sowie den der ganzen Gemeinde Egerkin-
gen im Distrikte Ballstall bey den Gemeinden Duft-
ken, Wystn, Niedergößgen, Lostorf, Slüßftngen und
Waltcrswyl, im Distrikte Olien bey dem größttn
Theile der Gemeinde Seewcn und bey dc»Gemeinden
Nuglar, Pantüleon, Bcinwyl, Vrcilenbach Zullwyl,
Hochwald, McUingen, Feercn, Grindel, Bävschwyl
u»d Numnigeu in dem den dieser Gelegenheit unvor-
theilhaft ausgezeichneten Distrikte Dornach; alle hat-
ten, jedoch ohne daß irgendwo gewâame Wieder-
fctzlichkeit od'cr aufrührerische Bewegungen zu u Vor-
schein gekommen waren, den Eidschwur anfänglich
verweigert, sind aber schneller oder langsamer und
allein auf dem Wege der belehrenden - Zurechtweisung,
welche beynahe überall der Rcgierungs - eetuatlhailer
selbst über sich genommen hatte, zu ihrer Bürgerpflicht
zurückgekehrt und haben im Laufe deö Augusts
und Hcrbstmomus zuletzt noch am 7len Wejmuonat
die vorschristmäßige Eidesleistung vollfuhrt. Nur
wenige Individue!', die sich nicht bloß fur ihre Per-ru»
derselben entzogen, fondern darüber hin rheiis das
Volk zur Weigerung angereizt theils durch ortnmi^s-



widrige Reden die öffentliche Ruhe bedroht hatten,
mußtcn den Ernst des Richters erfahren; und an einer
eben so unbedeutenden Anzahl, welche bis ans Ende

auf ihrer Weigerung bestunden, ward der üte Artikel
des Gesetzes über den Bürgereid vollzogen, dieser letz-

tcre auch den Gemeinden Günsberg und Niederwyl im
Distrikte Sololhnrn, ko wie den Gemeinden Erschwyl
und Büßerach im Distrikte Dornach wegen einer von
Rcligions-Bedenklichkeiten eingegebenen, aber ganz un-
zuläßigen Bedingung desselben, zum zwcytcnmale abge-

fordert und dann auch vorschriftmäßig von ihnen ge.-

leistet. Insgesammt haben in den fünf Distrikten deß

Kantons Svlothurn, eilftauscnd zweyhundert und ein

und zwanzig eidesfähige Bürger geschworen.
Obgleich im Kanton Be r n die Ankündigung des Bür-

gereides beynahe allgemein unter irrigen Vorstellungen und
Bcforgnißen empfangen ward, so wurde derselbe dennoch
am t7ten August im gcfammlen Kanton geleistet,
ohne daß irgendwo eine ganze Gemeinde sich dieser

feycrlichcn Handlung entzogen hätte. Auffallend thä-
lig haben zu diesem Erfolge die Bemühungen der Geist-
lichen mitgewirkt, indem sie die Begriffe des Volkes
zu berichtigen und dasselbe über den eigentlichen Sinn
des Festes aufzuklären suchten; sogar hat man unter
thncn Greise gesehen, welche zwar ihr Alter und das
Gesetz nicht aber ihre Vaterlandsliebe von dieser Bür-
gcrvflicht frcysprach und die ihren Mitbürgern deren
Zutrauen sie besassen, mit einem crwähmmgswerthen
und nützlichen Beyspiele vorangiemun, allein in vielen
Gemeinden, namentlich der Distrikt Langeuthal, Bü-
ren, Obkrscflingen und Zollckofcn, haben in größerer
oder geringerer Anzahl einzelne Bürger, die Eideslci-
stimg verweigert und auch wohl ruhestörende und straf
würdige Austritte angehoben. Wahrend dem das
Vollziehnngs-Direktorium einerfeits über diese Ictztern,
so wie über die Aufwieglung zur Eidesweigerung eine
gerichtliche Untersuchung und Beurtheilung vornehmen
ließ, hat sich dasselbe durch diese und gleichzeitige
Fälle der Art in andern Kantonen veranlaßt gefunden,
den sten Artikel des Gesetzes, welcher den Verlust der
bürgerlichen Rechte nicht so wohl als Strafe, sondern
vstlmchr als eine natürliche Folge der Eidesweigeruna
bestimmt in Anwendung zu bringen. Es ist dick
durch seinen Beschluß vom Zten Hcrdstmonat geschehen,
wodurch den Regierungs-Statthaltern eine neue Auf-
forder,mg an alle Weigernden und bey fortwährender
Weigerung derselben ihre Entsetzung vom Genusse des
Gemeineigcnthums, die Untcrsagvng aller Gewerbe,
die damals nur einem helvetischen Bürger zu betreiben
gestattet waren, und die Ausschließung von allen übn-
gen burwr'ichcn Rechten anbefohlen ward. Icdott
kamen, ohne daß diesr Beschluß anders als gegen
Zwey einzige Individuen vollzogen zu werden bedürfte,

die ansänglich Weigernden von selbst oder aus wieder-
holte Einladung hin von. ihrer Verirrung zurück, und
mit ihnen haben in den fünfzehn Distrikten des Kan-
tons drey und vicrzigtausend dreyhunderl siebcnzig und
drey eidesrähige Bürger geschworen.

An dem nemlichen Tage wurde die Eidesleistung
im Kanton Leman nicht bloß mil überall zuvorkam-
mender Bereitwilligkeit, sondern unter lebhaften und
allgemeinen Ergicßungen der Freude gehalten. Was
irgend nur durch Anordnung ftyerlichèr Züge, Musik
und vaterländische Gesänge oder auf andere Weise zur
Verschönerung des erwünschten Festes beytragen könn-
te, war nicht allein in den zahlreichern und begüter,
ten Gemeinden sondern durchgehends veranstaltet und der

Tag unter schlichen Tänzen und Lustftuern geendigt, ohne
daß die einstimmige Freude durch widrige Ereignisse
getrübt oder Sitten »nd Anstand verletzt worden wä-
ren, Dabey haben sich in dem gestimmten Kantone
so wenige Weigernde vorgefunden, daß sie kaum als
eine Ausnahme bemerkt zu werden verdienen. Dreyßig
und viertausend vierhundert und vierzig Bürger gaben
an diesem Tage den rührenden Anblick einer brüder,
lichen Familie, die sich um den Altar des Vaierlan-
des vereinigt hatte, um demselben eine ewige und
unverbrüchliche Treue zu schwören.

Am >ytcn August gicng die Eidesleistung im Kan-
ton Frey bürg überall mit Anstand und Ordnung,
und unter den Ausdrücken einer freudigen Erfüllung
des Gesetzes vowsich. Zwar hatte das für seine un-
gestörte Rcligionsübung ängstlich besorgte Volk über
das Verhältniß derselben zu der neuen Ordnung der
Dinge, hin und wieder Zweifel und Unruhe über Ge«
fahren, welche derselben bevorstünden gefaßt, allein
diese wurden ohne Mühe durch das vßichtmäßige und
nachahmungswürdige Bmehmcn seiner Geistlichen ge-
hoben, denen der Bischof von Lausanne, Johann Bap-
ttst Odet durch einen am oben August erschienenen
und von dem Beyfall des Vollziehungs.Dircktoritims
begleiteten Hirtenbrief, der zur Beruhigung der Ge»
wissen abzweckke, mit einem wirksamen Beyspiele in
seinem K.rchsprenge! vorgieng. Nur die Gemeinde
Muschcls im Distrikte La Noche hatte sich ein? Abwei-
chung von der gesetzmäßigen Vorschrift des Eides er-
laubt und denselben anfänglich mit Vorbehalte des ka-
tholischen apostolischen Glaubens, und unter förmlicher
Verwahrung gegen die Obliegenheit des vaterländischen
Miii'ärdicnffes geschworen; eine Eidesleistung die von
dem Vollziehnngs-Direktorium als uezuläßig und nicht
geschehen erklärt wertn, mußte, und daher auch am
?ten Wcinmonat ohne Zusatz und nach dem Willen
des Gesetzes wiederholt ward. Übrigens hatten sich nur
in weniacn Gemeinden Weigernde, und diese in einer
kaum mvahmmgswerthen Anzahl gesunden, von denen



auch auf eine neuerdings geschehene Aufforderung, ihrer
Bürgervflichl Genüge gethan, urw gleicd den in be

tràchtucher Menge von den Alpen zurückgekommenen
Burgern in einem spätern Zeiträume geschworen wur
de, insgesammt i» den zwölf Distrikten des Kantons
»on neuui.chntausend neunhundert fsiafzig und sechs

Ädesfähigen Burg.nm.
Vom U'? bis zum -zsten August ward die Eideslci

stung im Kanton Oberland angeordnet, uns auch

in dem größ-rn Theile desselben mttRuhe und Aastan^
vollzogen. Indessen hatten schieft Vorstellungen über

Bideulung und Verpflichtungen des Etdes,- und eine

theils aus Unwissenheit eststaudene, theils von Uebel
gesinnten absichtlich erregte Unruhe des Voiks so viel
bewirkt, daß im Distrikte Thun die Gemeinde Sigris
wyl, im Distrikte Aeschi, die Gemeinden Reichenbach.
Aeschi und Spich, im Di«strikte Interlaken die Ge
metnden G'steig und Grindelwald, und im Distrikte
Obersiimncnthal die Gemeinden Zweysimnien und
Boltigen, einige ganz, die mehrüen nur zum Theile,
unter mehr oder weniger unordentlichen Ausivitten die
àesleistmlg an.fmiglich verweigerten, und in den zwey
letztem Gemeinden wirklich aufruhrische Versuche
gemacht wurden; scgar haben sich an mehr als einem

Orte öffentliche Beamte unter der Anzahl von Wei.
geraden befunden. Allein überall war die Verwirrung
nur vou kurzer Dauer und wurde gröKtemheils ohne
wiederholte Aufforderung und freywillig wiedsr gut ge.
macht. Am loten Herbstmonat hatten in den zehn
Distrikten dieses Kantons zehntausend neunhundert
dreyßig und zwey Bürger geschworen.

Ebenfalls am Tosten August, aber unter Vorbedeu-
tungen, die nichts gutes verkündeten, nahm die Ei-
dcsleistung im Kantone W ald stárten ihren Anfang.
Noch sind die Austritte, welche dieselbe unterbrochen,
und endlich einen Theil dieses Kantons zum Schauplatze
des Krieges und der Verwüstung gemacht haben, in
allznlebhafter Erinnerung, als daß sie hier dargestellt^uzincr m
zu werden bedürfen; auch steht der Abfall des VolkesiAusnahme,
lit den Distrikten Stau; und Schwytz mit dem Erd
schwüre nur in so fern im Zusammenhange, als der,
selbe die Veranlassung zu einem lange her vorbereiteten
Ausbruche abgab, indem er die Feinde der neuen Ord-
ming der Dinge zu einer entscheidenden Erklärung nö-

thigte. Von seinen Priestern gesiißeu stich in Ummssen-

heir und von seinen Beherrschern durch alle Künste der

Demagogie im Wahne der eignen Herrschaft unter,
halten, konnte dieses an die Wildheit eines rohen
Natnrstandes gewöhnte Volk die Baude einer gesttzch

chen Ordnung nicht wohl ertragen und hat sich, ver-

verschiedenen Distrikten des Kantons abgelegt wurde,
die ungleiche Stimmung des Volkes, das nach dem
Verhältniße seiner Bereitwilligkeit dazu aufgefordert
ward, zu erkennest und zugleich einen Beytrag zur
Geschichte je er unseligen Ereignisse geben. Nachdem
am is. August durch den Volksausiauf im Fleckest

«schwyz ergängeneu Losungszeichen zu der Empörung,
die am s. Herbstmonat im Distrikte Stanz ihr bluti-
ges Ende erreicht hat, ward die Eidesleistung vom
20. August bis zum 2. Herbstmonat im Distrikte Arth
gehalten, wo ein Theil von der Gemeinde des Haupt-
ortes sich anfänglich derselben weigerte; im Distrikte
Schwyz gieng die Feyerlichkeit am 22. August einmü-
thig zu Gersau und am 14. Herbstmonat in den übn-
gen Gemeinden i nach der früheren Weigerung von
Schwvz, Brunnen, Sattel und Steinen, vor sich;
im Distrikte Stanz machten die Gemeinden Hergis-
wyl und Eugelberg, durch ihre schon am 2s. August
vorgenommene Eidesleistung, von den übrigen Ein-
wohnern des Distriktes, welche dieselbe erst am 7.
Wcmmonat in Gegenwart des Regierungsstatthalters
vollzogen, eine bemerkenswerthe Ausnahme; ruhig
und ordnungsmäßig lief sie am 24. und 26. August im
Distrikte Andermatt, so wie auch an letzterem Tage
im Distrikte Altdorf, in der Gemeinde des Hauptortts
selbst aber erst am i4. Wernmonat ad; am 26. und
,10. August ward dieselbe auf gleiche Weise im Di-
strikte Zug, am 3. Herbstmonat, nach vorhergegan-
gener allgemeiner Weigerung iin Distrikte Einsiedesn,
und am 30. Herbstmonat im Distrikte Sarnen gehal-
ten. Insgesammt haben sich au den verschiedenen
Schwörragcn aus den acht Distrikten des Kancons
sechszehemausend zweyhunderk neunzig und fünf eites-
fähige Bürger eingefunden.

Am 12. August ward der Bürgereid im Kantone
Baden auf eine im Allgemeinen befriedigende Weise
geleistet. Jedoch machten die Weltgeistttchen und Ka-

der Gemeinde Bremgarten hievon eine
indem sie denselben nach der gesetzlichen

Formel zn schwören verweigerten, und sich dabey auf
eine vom geistlichen Rathe des Bifchoffs zu Konstanz
am 11. August ergangeue Weisung beriefen. Es hatte
nemltch der letztere alle Geistliche seines helvetischen
Kirchsprengels aufgefordert, zn der gesetzmäßigen Ei-
desfonnel noch den Zusatz „unnachtheilig der katho-
lischen Religion" zu machen, eine Aufforderung, wei-
ehe nicht wenig zur Anfachung des blinden Re.igions-
eifcrs im Kantone Waldstättcn und mehr oder minder
zur Beunruhigung einiger anderer Kantone beygetragen
hat, und erst nachdem ihre schädliche Wirkung durch

schlössen gegen jede Stimme der Warnung, in sein un-Wnen Wicterruf sich wieder gut machen ließ, zurück»
aufhaltsames Verderben qestürtzt. Indesscn kann diem^mnmen worden ist. Allein niemals hat das Voll-
Anführung des Zeitpunktes ,va der Bücgerctd m den ^^n^?Diàrinm zugeben können, daß mit de»



für alle helvetische Bürger gleichförmig bestimmt hatte,.den neuen Verhältnissen,, die gewöhnlichste Quelle des
eine Veränderung vorgenommen oder derselbe!! einoMißtrauens, theils fremde Aufreizung aus den Grenz-
Bedingung hinzugefügt würde, die ein grundloses und " ^ ^ ^ >

durch alle öffentliche Maaßregeln beschämtes Miß-
trauen in die Verfügungen der ersten Gewalten ver
rieth. Auch ist überall, wo eine solche gefetzwidrige
Eidesleistung durch das Versehen der Beamten wirk-
lich statt gefunden hatte, dieselbe als ungültig und
nicht geschehen betrachtet und neuerdings abgefordert
worden. Dieser Vorschrift zufolge wurden die Geist-
lichen der Gemeinde Bremgarten zur unbedingten
Schwörung des Bürgereides angewiesen, und habew
denselben auch am 7 Herbstmonat, nach dem Willen
des Gesetzes, öffentlich abgelegt. Die Klostergcistlichen
von Muri hingegen, und namentlich die von dort aus
gesetzten Pfarrer zu Muri, Vünzen und Boswyl
nicht zufrieden fur sich selbst von der gesetzlichen Vor-
schrift abzuweichen, haben sogar von den Kanzeln
das Volk zur feyerlichen Vorbchaltung der katholischen
Religion und ihrer Rechte aufgefordert, indem sie ihm
diese Bedingung des Eidfthwurcs, ohne welche der-
selbe nicht geleistet werden sollte, zur Gewissenspflicht
machten und die Einrückung des Zusatzes in die Ver-
balprozesse der Verhandlung ausdrücklich verlangten.
Nachdem durch das pflichtwidrige Betragen der Agenten
dieser Gemeinden die Eidesleistung wirklich so vor sich

gegangen war, ist derselbe am 7. Weinmonat durch

Kantonen Waldstadte, Aargau und Bern, so wie von
einer anderen gant unerwarteten Seite her, die Be-
wohner einiger Distrikte, wo der hausige Ausenthalt
fränkischer Priester ohnedies schädliche Eindrücke hin-
terlaffen hatte, nicht allein zu Ablehnung des Eid-
schwnres, sondern selbst zu offenbarer Widersetzlichkeit
und gewaltthätigen Auftritten hingerissen. Em sehr
geringer Theil der Gemeinden Ebikon und Malters
im Distrikte Luzern, die Gemeinden Merenschwand,
Benzischwyl und Müllau im Distrikte Hschdorf, und
ein Theil der Gemeinden Oberkirch, Schenken und
Geuensee im Distrikte Sursee, verweigerten zwar
anfänglich, jedoch ohne irgend eine Störung der
öffentlichen Ruhe, die Eidesleistung, sind aber auf
oie erste belehrende Zurechtweisung zur Erfüllung ihrer
Burgerpflicht bereit geworden. Nicht so die Gemein-
den Knutwyl, Winikon und Tr.iengcn, im Distrikt?
Sursee, welche ans ihre am allgemeinen Schwörtage
einstimmig geschehene Weigerung, durch eigens dazu
abgesandte öffentliche Beamten von neuem zum Eide
aufgefordert, die Aufforderung mit lauten Ausdrücken
des Ungehorsams und Mißhandlung der letzteren be-
antworteten. Noch strafwürdiger haben sich, außer
Großendictweil, Altbüren, Ftschbach, Set. Urban,
Pfaffenau und Rogliswyl, alle übrige Gemeinden des

den Regierungsstatthalter des Kantons von neuem vor-Mstcittes Altishoftn betragen, indem sie bey den
genommen, und auch zum Beweise, daß es ftdiglichwicdccholten Versuchen zu ihrer Belehrung und Zu-
verführt ward, von dem Volke mit rührender Bereit-rechtführnng gewaltsame Angrisse aus öffentliche Be-
Willigkeit, von den Klvstergeistlichen aber nicht ohne amte wagten, den Uuterstatthaltcr des Distriktes aufs
Widerrede unbedingt und gesetzmäßig vollstreckt wor-
den. Ueberdies hat sich das Vollziehungs-Direktsrium
m dcn^ Falle gesehen, den einen dieser Geistlichen
seiner Stelle zu entsetzen und zwey andere der Achter-
lichen Behörde zur Beurtheilung zu übergeben. In
dem gesammtcn Kantone ist übrigens kein Beyspiel
einer geschehenen Verweigerung vorhanden, und in dem
fünf DistMcn desselben der Eidschwur von zwölf
tausend fünfzig und acht Bürgern abgelegt worden.

heftigste mißhandelten, und endlich mit den Waffen
in der Hand in offenbare Empörung ausbrachen. Ohne
sich so weit zu vergehen, haben noch im Distrikte
Willisau die Gemeinden Etiswyl, Gcntnau, Albers-
wyl und Schöz wiederholt mid unter unruhigen Be-
wegunge»,die Gemeinden Budisholz, Wohihauscn und
Wcrtenstcin, im Distrikte Ruswyl, und die Gemeinde
Flühli, im Distrikte Schupsheim, die Eidesleistung an-

ffangs verweigert: so wie aber, durch die Erscheinung
^

Ebenfalls am 22. August gieng die Feyerlichkeftder bewaffneten Macht, Ordnung und Ruhe in den
tn dem größeren Their des Kantons Luzern ungc-Distrikten Surfte und Altishoftn, und zwar ohne
hindert und mit erwünschtem Erfolge vor sich, nachdem
drey amge früher die Gemeinde des Hauptortes dieselbe
unter den frohesten Aeußerungen und auf eine der
Wurde des Festes angemessene Weift begangen hatte.

Widerstand, hergestellt, mid die ausgezeichnetesten
Störer derselben der strafenden Gerechtigkeit übcrlie-

frohesten Aeußerungen und aus eine derfert waren, haben alle weigernden Gemeinden, di«

^ Festes angemessene Weift begangen hatte, letzteren am 5. Herbstmonat, und insgesammt aus
Ausgezeichnet ivar in diesem Kanton: das Betragenden neun Distrikten des Kantons ein und zwanzig
der Gchliichen, welche durch Lehre und Verspiel allestausend dreyhundcrt dreyßig und zwey eidesfähize Bur-
ciitllandene Zweifel des Volkes unermüdet zu hebender geschworen.
»uchtm, und ihren wohlerworbenen Ruf einer vorn» Ordnung, Anstand, und laute Freude herrscht»



unter dem am 23. August an den sieben Hmwtorten derMtre und Sentis, und so unverkennbar die Bearbef-
Distrikte zur Eidesleistung versaimnclten Volke desKan-tung von Seite der nahen Einsiedler Flüchtlinge, ganz
tons Thurgau, wo die Fcner dieses TagcS durchge-lbesondeis aber der Einflnß der verführten und verfüh-
hendsaus eine festliche Weise veranstaltet und ohne «rgcnd!rendcn katholischen Geistlichkeit des Kantons selbst war,
eine (Störung durch widrige Ereignisse begangen ward.iso ist es der wachsamen Thätigkeit und dem Pflichteifer
Zwanzig tausend und neunzehen Bürger haben awdcr öffentlichen Beamten dennoch gelungen, die, vor-
demselben Tage ihre neu erworbene Freuhcit beschwsrcn.!züglich bey der letzteren Rcligisnsparthcy, daher cnt-

Am nemlichen Tage wurde an dem cntgegcngc
setzten Ende der Republik, im Kantone Wall is,
der Bürgercid unter vielfachen Beweisen von Treue
und Anhänglichkeit an die neue Ordnung der Dinge scr nahmen sich aber die Gemeinden Mels, Wiltcrs
geleistet. Unter dem Vorgange ihres Bischofs hat-
ten bey dieser Gelegenheit die Geistlichen des Kantons
ein nicht unwirksames Beyspiel vaterländischer Gesin-
nungcn und eines thätigen Gemeingcistcs gegeben.
Auch ward der ruhige Hergang des Festes nirgends
als in der Gemeinde Zcrmatt des Distrikts Stalden,
und selbst da nur durch eine vorübergehende Unordnung,
deren ungeachtet die Eidesleistung vollzogen ward, un
terbrochcn. Eine kleine Anzahl von Weigernden hat
sich der Rechte, die das Vaterland nur gegen die

Uebernahme von Pflichten zugestehen kann, verlustig
gemacht ; aber die beträchtliche Menge von Alpenhirteu
die erst nach ihrer zvätcn Rückkehr in die Winterwoh-
nnngen dem Gesetze ein Gnüge leisteten, war Ursache
daß die allgemeine Vollziehung desselben nicht vor dem
12. Wintermonat zu Stande gebracht war. Mit In-
begriffe dieser letzteren haben in den zwölf Distrikten
des Kantons Wallis fünszchentausend einhundert zwan-
zig und sechs eidesfäbigc Bürger geschworen.

Vom 26. August bis zum 2. Hcrbstmonat ward
die Eidesleistung im Kantone Bellin z 0 n a init einer

standene Spannung zu heben, nnd unter Beybehaltung
der allgemeinen Ruhe und Ordnung dem Gesetze größl-
tentheils willige Folgeleistung zu verschaffen. Von die-

und Guertcn im Distrikte des ersteren Namens, die
Gemeinde Reutti im Distrikte Werdenberg, und ein
Theil der Gemeinde Run im Distrikte (schwanden,
und zwar die Gemeinden Mels und Rcuti unter wirk-
lieh aufrührerischen Bewegungen, die übrigen durch
bloße Verweigerung aus. Diese letztere» kehrten auch
sogleich zu ihrer Pflicht zurück; da hingegen jene beyden
Gemeinden erst am 3. und G. Herbstmonat, auf die
erfolgte Wiederherstellung der Ruhe im Kantone Sentis,
den Bürgcreid schwuren, und die Urheber der ord-
mmgswidrigcn Austritte zur verdienten Strafe mußten
gezogen werden. Zu diesen Ereignissen hatte das schon
oben angedeutete Benehmen der katholischen Geistlich-
kcit, besonders in den Distrikten Schänis und Mels,
nicht wenig beygetragen, indem sie, die Kapuziner von
Mels an ihrer (spitze, dann auch die Kapuziner von
Rappcrschwyl, die Ktostergcisilichen von Neu Set. Io-
haun und beynahe die gcsammten Weltgcistlichen der
katholischen Kirche, Gewissensunruhe und Mißtrauen
adsicbttich unter dem Volke verbreiteten und, vom Ge-
setze aufgefordert, den Bürgercid entweder gar nicht,

des Gegenstandes würdigen Fcycrlichkcit in zahlreichemodcr, nach den Eingebungen ihrer Bischöffe von Kon-
Versammlungen gehalten, wobey ein der neuen Ord
nung anhängliches Volk nicht sowohl der Aufforderung
eines Gesetzes zu gehorchen, als vielmehr seinem eigc-
neu Triebe fu folgen schien. Freudig stiegen die Alpen-
Hirten in ihre Thäler herunter, um dem Vaterlande,

stanz und Chur, mit dem vorschriftwidrigen und be-

ieidigcnden Vorbehalte seiner Unschädlichkeit für Reli-
gioss und kirchlichen Glauben, ablegten. Ihre Wider-
setzlichkcit war es mich vorzüglich, die das Vollziehungs-
Direktorium Euch, Bürger Gesetzgeber! zu einer Vcr-

das sie wieder als freye Menschen begrüßten, und ihrer fugung über die den Eidschwur verweigernden Priester
neuen Verfassung Treue und Ergebenheit zu schwören; einzuladen bewogen, und die Erscheinung des Gesetzes
und kaum darf die kleine Anzahl von augenblicklich!vom 20. Hcrbstmonat veranlaßt hat, wodurch eins
Verirretcn, welche in diesem Kantone den Bürgereid'ncue Aufforderung derselben, und bey fortdauerndem
anfangs verweigert, bald aber der besseren Ueberzeugung "
Gehör gegeben haben, neben der allgemeinen Volks
ftimmuüg in Erwähnung kommen. Fünftausend nenn-
hundert achtzig und vier eidcsfähige Bürger haben an
den verschiedenen hiczn ausgesetzten Tagen geschworen.

Edenfalls auf den 26. August ward die Eidesleistung
im gesummten Kantone Lint h angeordnet, und auch
nach der Vorschrift des Gesetzes, jedoch nicht ohne gcsammt achtzehentansend einhundert vierzig
Ausnahme, vollzogen. Denn so wenig günstig die zu dem Eide berufene Bürger geschworen.
Einwirkung der gleichzeitigen Vorfälle im benachbar-j Am 26. August nnd den darauf folgenden Tagen
ten GraMndten, so wie in den Grcnzkm,tonen Wald-^gicng die Eidesleistung auch in dem größeren Theile

Weigern die Verbannung der Widerspenstigen anbcfoh-
len ward. Allein nirgends ist diese ernste Maaßregel
zur Ausübung gekommen, indem erst die größere An-
zahl der Weltgcistlichen, später die Mönche von Neu
Set. Johann s und am 26. Hcrbstmonat die Kapuziner
von Mels sich zur unbedingten Eidesleistung verstunden.

In Pen sieben Distrikten des Kantons Linth .haben ins-
und ein



des Kantons Lugano mit nicht allgemein erwarteter
Ruhe und Ordnung und unter angemessener Stimmung
des Volkes vor sich. Einen entgegengesetzten Erfolg
hatten zwar Uebelgcsinnte, deren Wünfthe sich besser

mit Unordnung und Zerrüttung als mit einem gesetz-

lichen Zustande der Dinge vertrugen, im Distrikte
Loearno beabsichtiget, indem sie bey dem Volke, sowohl
über seine gegenwärtige Lag: als über die Aussichten
der Zukunft, mancherley Besorgnisse zu erwecken, und
den Befehlen der Regierung durch Zweifel über ihre
Aechtheit, so wie über das Vermögen, sie durchzusetzen,
alle Achtung zu entziehen versuchten. Um diesen ruhe-
störenden Unternehmungen zu begegnen, hat das Voll-
ziehungs-Direktorimn durch eine am 4. Herbstmonat
erschienene Proklamation die Bürger des Kantons Lu-
gano auf die Gefahren der Verführung die sie umga-
ben, so wie auf ihre Folgen aufmerksam gemacht und
zugleich die erforderlichen Maasiregeln, um dein Gc-
setze Gehorsam umd Unterwerftmg zu verschaffen, an-
geordnet, wodurch denn auch die öffentliche Ruhe un-
gestört erhalten und. ungeachtet des anfänglichen Zau-
der::- irriger Bcrggen^mden im Distrikte Locarno und
der auch in anderen Theilen des Kantons mehr oder
weniger aufgeregten Religionsdedenklichkcitei» die Eides-!
lcistung allgemein bewerkstelligt, und mit Inbegriff der
vom Auslande Zurückgekehrten bis zum iL. Weiumonar
insgesammt von neuntausend achthundert fünfzig und
zwey eidesfähigen Bürgern, deren jedoch wenigstens
even so viele sich außer ihrem Vaterlande befinden,
vollzogen ward.

Froh und sicherlich wurde das Bundcsftst ane 20.
August in acht Distrikten des Kantons Sentis ohne
Ausnahme, in den fünf übrigen Distrikten aber nur
zum Theile begangen. Als ein Ueberblcibsiel der uu-
Mittelbaren Volksregi-ernng hatte sicy neust ich der Par-
theygeist, wodurch ehedem die Ruhe dieses Landes nicht
selten erschüttert ward, mit einem heuchlerischen Rc-
ligionseifer verbunden, um die Einwohner dieser icslc-
reu Distrikte auf Abwege zu führen, und theils zu
einer entschiedenen und hartuäckigien Verweigerung des
ihnen abgeforderten Bürgercides, theils zum wirklichen
durch^Emsctzung neuer Gewalten örgamsircen und mit
den Waffen unterstützten Ausslande zu bewegen. So
wurde die Eidesleistung von den Gemeinden Bühier,
Speicher, Trogen und Gaisi im Distrikte Teufen,
von den Gemeinden Rcchtobel, Grub, Wald und
Oocregg im Distrikte Waid, dem größten Theile der
Gemeinde Appcnzeil ausgenommen von dein gesain n-
ten Distrikte dieses Namens, von den katholischen
Einwohnern der Gemeinden Altstettcn, Marbach, Reb-
stein und Eichderg, so wie von der Gesammtheit der
Gemeinden Grüßeron und Obcrriedt, im Distrikte Ober-!
Rhcmthal, und von den katholischen Einwohnern der

Gemeinden DiepoltSan, Schmitten und Wydnau,
im Distrikte Umer-Rheinthal, verweigert, und diese

Weigerung in den Gemeinden Trogen, Obercgg und
Obcrried mvch darüber hin mit dem Ausbruchc von
Gewaltthätigkeit begleitet. Während dem die Unruh-
stifter, durch eine von dem VoUziehmtgs-Dircötorium
crgangene Proklamation, für die Folgen ihrer Aufwie-
gciung aufs sirengste verantwortlich gemacht, und bey
fortdauernder Empörung des Schutzes der Gesetze vcr-
lustig erklärt wurden, vermochte die schnelle Bewaff-
nung der ruhig gebliebenen Theile des Kantons und
das Einrücken dieser Truppen in die abgefallenen Gî-
mcindcn Ordnung und Ruhe überall und in kurzem
wieder herzustellen, »vorauf denn die Verhaftung der
Aufwiegler vorgenommen, und unter allgemeiner
Rückkehr der Pstichtvergeffencn die Eidesleistung bis
zum 12. Herbstmcnat im gesamten Kantone voll-
bracht ward. Be? den: unvcrkennâaren Antheile, den
die katholische Geistlichkeit des Landes an ben gesetz-

widrig?» Austritten hatte, und den unter anderen eine

hartnäckig fortgesetzte und bey mehreren derselben erst

durch das Verdannungs-Dekret bezwungene Eideswei-

»erung bezeugte, »nachten die Religionsichrer dieser
ìKircve im Distrikte Lichtensteig, durch ihr entgegen-
gesetztes Betragen, cinc ehrenvolle und hier nicht zu
vergessende Ausnahme. Dreißig und drcytauscnd zwey-
hundert achtzig und zwey eidesfähige Bürger haben
in denk Kantone Sentis geschworen.

Bey dieser Darstellung des ersten helvetischen Bur-
,erwies, die Euch, Bürger Gesetzgeber! mit den ver-
.chicdcnen Zeitpunkten, den begleitenden Umständen
und dem Erchlge desselben bekannt machen soll, hat
das Voilziehungs-Direktorium von dem Benehmen
seiner sicllvertrcttüde» Beamten ein ehrenvolles Zeug-
nist abzulegen. Zwar habt ihr einige derselben, auf
welche Euere Aufmerksamkeit durch besondere Ercig-
niffe gerichtet »vorbei», dein Bcyfalle und der Dank-
barkcit der Nation bereits öffentlich bezeichnet; allem
bis auf wenige Ausnahmen von Untcrbeamten, die

mehr aus Unwissenheit als durch irgend eine andere

Ursache hinter ihrer Wicht zurückgeblieben waren,
haben sich alle bey dieser Gelegenheit um das Vater-
land verdient gemacht. Ihrem unermüdtten Vcstrc-
ben, Ordnung und Ruhe zu erhalten, und durch

richtige Begrime über den gegenwärtige!» Zustand der

Dinge unter den» Volke Liede zu semer neuen Ver-
fassuugzu püanzei», dieser standhaften Erftillung ihrer
Amtspflicht ist es- vorzüglich zuzuschreiben, daß die

F-yeriichkcit des Bürgercides in den» weit größeren

Theile der Republik ihrem Endzwecke entsprochen und

manche Tausende fest und innig an ihr neu erhaltenes
und vorher nie gekanntes Valerie.« zeknüpft hat. Wenn
dieser Erfolg nicht überall in gle.WM Maaße vorhan-



den, noch ohne Ausnahme allgemein gewesen ist, so

sind die Ursachen in, früheren Zeiten und in zufälligen
Erwägend daß die dermaligen Zeitumstände, «üb

die gänzliche Entblößung der öffentlichen Vorrathshä»
Umständen/ nicht aber m dem Wesen unserer Revo-scr die Bcybchaltung alles in der Republik besiMichen
lution selbst zu suchen. Es sind Hindernisse/ die mitjGetraidcs nothwendig erfordere/ um dem Mangel zu?

jedem Tage wenigcrtz werden, wenn an die Steile devPorzukommcn, und so viel möglich die Ankäufe im
Verwahrlosung und Mißleitung des Volkes,- Sorge für Ausland zu verhindern;
seinen Unterricht und für seine Aufklärung tritt/ wenn
es sich durch die Erfahrung überzeugt/ daß Glaubens-
freyheit ein geheiligtes Menschenrcchl und daß seine
Unabhängigkeit kein leerer Name ist/ und wenn daS

große Gefühl für Freyheit/ das zwar in jedem Men-
scheu wohnt/ aber durch eine lange Beherrschung ab-

gestumpft wird / zu einer immer ausgebreitetercn Wirk-
samkeit unter der helvetischen Nation emporsteigt.

Vom Jurassns bis zum Tessi'N/ vom Leman-bis
zum Bodensce haben dreymalhnndert vierzig und acht-
tausend sechshundert achtzig und acht helvetische Bür-

Erwägend daß der ziemlich niedere Preis / um wel»
chen der Landmann dermalen dicLcbcnSmittcl verkauft/
alsobaid durch die in dem Innern der Republik für
andere Theile derselben geschehenden Ankäufe höher
steigen würde;

beschließt/ was folgt:
e. Von dem Tage der Bekanntmachung des gegen-

wältigen Beschlusses an gerechnet, soll alle Aussuhr
von Getraidc aus dem Kanton Frcyburg in das Neuen-
burgische verboten seyn.

2. Diejenigen die diesem Verbot entgegen handeln
ger den ewigen Bund der Freyheit und Glcichheitjsvllen die durch die alten Gesetze für die Art von Ver-
beschworen: eben so viele Arme um das Vaterland gehen vorgeschriebene Strafen auszustehen haben.
zu vertheidigen / wenn es seine Söhne nm sich her
beruft. Durch eine feyertichc Handlung hat sich aber

3. Der gegenwärtige Beschluß soll dem Minister dÄ
Innern zur Vollziehung übergeben, in dem Kanton

mais ein Volk/ dasein den Jahrhunderten allgemei-Frcyburg bekannt gemacht/ftind in das Tagblatt dî»
ner Finsterniß nnd Sklaverei) die Ächtling für höhere
Menschenrechte unter sich entstehen, aber auch wieder
verschwinden sah/ für immer zn den republikanischen
Grundsätzen bekannt/ und ist ein neues Glied an die
Kette gewogen / welche das Schicksal der Völker
umschlinget» wird. Durch Sitteneinfalk nnd Recht
lichkcit geachtet in den Tagen feiner Schwäche nnd
Erniedrigung wird es sich nun um so viel ehrwürdiger
machen / durch die Weisheit seiner Gesetze/ durch die
Herrschaft der Gerechtigkeit und durch die vereinigte
Kraft seiner vorher getrennten und nmnächtigcn Stäm-
mc; und wenn neue Kämgsse der unüberwindlichen
Sache der Freyheit wieder neue Siege zubereiten,
so wird auch das helvetische Volk an ihren Fortschritt
ten einen glorreichen Antheil nehmen und seinen Na
men lit den Jahrbüchern der Geschichte wieder rühm-
voll erfrischen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums/

G l a y r e.
Im Namen des Direktoriums, der Generalsekretär,

M o u s s o n

Beschluß vom?ten Iettuer 1799.

gesetzlichen Beschluss! eingerückt werden.
Lnzern den 9 Jenner 1799.

Präsident O b < rli n.
General-Sekretär Mousson,

Beschluß vom 9ten Jenner 1799.
Sestiinmung der Gewalt, die berechtigt ist, den

LeftHI zrw Gefangennehnumg zu geben.
Das Vollziehnngs-Direktorium ans das dem Justiz-

minister eingegebene Begehren nm einen Aussprnch
über die Frage zu erhalten: Welcher Gewalt es z»5-

komme, den Befehl zur Gcsauaenuehmung einer Per-
son zu ertheilen, deren Anhattüng von den Gerichten
gcfodert wird;

beschließt, was folgt:
t. Die Gefangennehmung einer Person auf Begehren

der Gerichte soll zufolge eines von dem Distriktsgcrichtk
an den Agenten, und von dem Kantonsgcnchte an dcn
Unterstatthaltcr gerichteten Begehrens geschehen.

2. Der dazu aufgcfodertc Agent oder Unterstatthal-
ter soll dcn Weibe!» des Gerichts anbefehlen, diese
Gefangennehmung m vcllziehen, und diese sollen erso-
dcriichcn Falls bcftgt seyn von jedem Gesetze und
Ordnung liebenden Bürger, kräftige Handomung zu

Verboth das Gerraide aus den Vante», Freyburg.verlangcn.
m das Neubvrgische auszuführen. ' 3. Dem Justitz - und BolizeiMinistcr ist die Vollste-

der
ke-

zu genauen; Der General-Sckectâr Mous so n-


	Vollziehungsdirektorium

